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9. Juli 2025 
 
An das Präsidium des Studierendenparlaments, 
liebe (stellvertretende) Mitglieder des Studierendenparlaments, 
 
das Studierendenparlament möge beschließen: 
Ändere § 9 Absatz 3 der Satzung der Studierendenschaft wie folgt: 
(3) Ein Mitglied des Studierendenparlaments kann durch: 
a) ein gewähltes stellvertretendes Mitglied derselben Wahlliste, 
b) ein reguläres Mitglied derselben Wahlliste, oder 
c) ein stellvertretendes Mitglied einer anderen Wahlliste 
vertreten werden. 
Ein Mitglied oder stellvertretendes Mitglied darf durch diese Regelung bis zu zwei 
Stimmen auf sich vereinen. 
Die Stellvertretung erstreckt sich nur auf die Dauer der Sitzung und erlaubt nicht die 
Wahrnehmung darüberhinausgehender Rechte. 
 
Begründung: 
Die aktuelle Legislatur hat gezeigt, dass das Parlament in keiner Sitzung 
durchgehend vollzählig anwesend war. Dies führte regelmäßig zur Vertagung 
wichtiger Anträge oder zu deren Scheitern aufgrund mangelnder Beschlussfähigkeit. 
Bereits in der Vergangenheit haben verschiedene Parlamentsmitglieder versucht, 
dieses Problem durch informelle Lösungen zu adressieren. Kolleg*innen haben sich 
gegenseitig vertreten, auch über Listengrenzen hinweg, um die Beschlussfähigkeit zu 
wahren. Diese Praxis hat sich in der Anwendung bewährt und zeigt, dass der 
vorgeschlagene Mechanismus praktikabel ist. 
Die erweiterte Vertretungsregelung bietet mehrere Vorteile: 

1. Sie formalisiert die bereits praktizierte, erfolgreiche Zusammenarbeit 
zwischen den Wahllisten 

2. Sie erhöht die Flexibilität bei Abwesenheiten auf eine transparente und 
geregelte Weise 
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3. Sie stellt sicher, dass Abstimmungen auch bei geringer Präsenz durchgeführt 
werden können 

4. Die Begrenzung auf zwei Stimmen pro Person verhindert eine übermäßige 
Machtkonzentration 

Durch die Möglichkeit der listenübergreifenden Vertretung wird zudem der 
Zusammenhalt innerhalb der Studierendenschaft gestärkt und die demokratische 
Arbeit des Parlaments gefördert. 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Muhammed Alperen Aras 
 
 
 
Mehmet Alagül 
 
 
 
P.S.: Wir stehen gerne für weitere Fragen und Diskussionen zu diesem Antrag zur 
Verfügung. 
 


